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Finanzielle Einzelhilfe (Gesuchsformular für Sozialdienste/Beratungsstellen) 

 
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular mit den entsprechenden Unterlagen per Mail 
oder Post an:  
Schweizerisches Rotes Kreuz, Einzelhilfe, Kasernenstrasse 2, 8750 Glarus 
 
Bei Fragen wenden Sie sich an: geschaeftsleitung@srk-glarus.ch oder Tel. 055 650 27 80 
 
Das Gesuch wird eingereicht für Personalien (bei Kindern die Personalien der Eltern hier angeben) 

 Klientin / Klient (Ehe-) Partnerin / Partner 

Name   

Vorname   

Adresse  

Telefon / E-Mail   

Nationalität / Status CH   

Geschlecht  weiblich    männlich  weiblich    männlich 

Zivilstand   

Geburtsdatum   

Beruf / Arbeitgeber   

 
Kinder 

Name / Vorname Geburtsdatum 

  

  

  

  

  

  

 
 
Falls das Gesuch von einer Institution eingereicht wird, diese bitte benennen 

Institution  

Adresse  

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter  

Telefon / E-Mail  

 
Situationsbeschreibung / Begründung / Ursache der finanziellen Notlage 
Beschreibung der Familien-, Berufs-, Wohn-, Notsituation (Text separates Blatt) 
 
Zweckbestimmung des Betrags: 
 
Finanzierungsplan (bei einem Gesamtbetrag von mehr als CHF 1‘000.00 bitte hier angeben, bei welchen 

Institutionen und für welche Beträge Gesuche um finanzielle Unterstützung eingereicht werden, um den 

Gesamtbetrag zu erreichen, evtl. Eigenleistungen ebenfalls aufführen) 

Institution (Name und Adresse) Betrag CHF 

Einzelhilfe SRK, Kasernenstrasse 2, 8750 Glarus  

  

  

  

  

Total  
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Beilagen 

 Belege der zu übernehmenden Kosten (z.B. Rechnungs-/Quittungskopien, Kostenschätzung) 

 weitere Belege (z.B. Arztzeugnis, Zu-/Absagen von Ämtern/Institutionen) 

 aktuelle Steuerrechnung inkl. letzter definitiver Veranlagung 

 
 
Wichtig: 
Die Beratungsperson erklärt mit ihrer Unterschrift die Unterlagen eingesehen zu haben, 
welche die finanzielle (Not-)Lage der Klientin/des Klienten belegen und auf die sich Gesuch 
und Budget stützen. (Bitte keine Kopien von Mietvertrag, KK-Police usw. mitsenden) 

 
 
Ort, Datum 
 
 ......................................................  
 
 
Stempel der Institution und Unterschrift 
 
 .................................................................................................................................................  
 
 
Die Klientin / Der Klient bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift, der Beratungsperson 
wahrheitsgetreu Auskunft erteilt und keine Informationen zu ihrer/seiner Einkommens- und 
Vermögenssituation verschwiegen und die letzte Steuerveranlagung vorgelegt zu haben. 
 
(Diese Unterschrift benötigen wir nur von Personen, die keine Sozialhilfe erhalten) 

 
 
Ort, Datum 
 
 ......................................................  
 
 
Unterschrift 
 
 ......................................................  
 
 
 

 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Leistungen durch das SRK. 
 
Die Höhe der Einzelhilfe wird individuell festgelegt. Sie beträgt in der Regel maximal 
CHF 1‘000.00 je Person und Jahr. Die Hilfe ist einmalig. 
 
Das Geld des bewilligten Gesuches wird nicht direkt an den Antragsteller ausbezahlt. 
Stattdessen wird die vom Antragssteller vorgelegte Rechnung oder Schuld durch das 
Schweizerische Rote Kreuz Kanton Glarus direkt beglichen.  
 
Alle Angaben werden vertraulich behandelt. 


